
Von: Toni Reichmuth <toni.reichmuth@gmx.ch> 
Betreff: Vernehmlassung COVID-19-Gesetz 
Datum: 10. Juli 2020 um 10:12:32 MESZ 
An: recht@bk.admin.ch 

 
Toni Reichmuth-Moreno 
Allmendstr. 26 

6062 Wilen 
              

 Wilen, 10. Juli 2020 

  
Stellungnahme zum  
Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des  
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) 

KEIN IMPFZWANG!  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Mit Ihrem Schreiben vom 19. Juni 2020 habe ich Kenntnis über die  
Vernehmlassungsunterlagen zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19 Epidemie erlangt. Als 
verantwortungsvolle Bürgerin/verantwortungsvoller Bürger unseres Landes habe ich den 
Gesetzesentwurf studiert und begrüsse grundsätzlich die Massnahmen zur fortführenden 
Eindämmung der Covid-19 Epidemie, soweit diese verhältnismassig sind. 
Einzig zu Art. 2 des Gesetzesentwurfs “Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-
Epidemie”, welcher gemäss „erläuterndem Bericht“ (Siehe S.10) auch die Möglichkeit 
vorsieht, “Impfungen für obligatorisch zu erklären”, möchte ich hiermit mein tiefstes 
Bedenken äussern! 

Ein Impfobligatorium wäre nicht mit Artikel 10 der BV (jeder Mensch hat das Recht auf 
persönliche, insbesondere auf körperliche & geistige Unversehrtheit und 
Bewegungsfreiheit) vereinbar. Insbesondere auch dann nicht, wenn allfällig mögliche 
Sanktionen im Falle von Impf-Verweigerung, wie der teilweise Ausschluss am 
gesellschaftlichen, sozialen Leben (Veranstaltungen, Berufsausübung etc.) angeordnet 
würden. 
Jeder Mensch muss das Recht haben selbst zu entscheiden, ob und was in seinen Körper 
injiziert wird! Deshalb bitte ich Sie aufrichtig, von jeglichen Massnahmen, welche 
Impfungen für obligatorisch erklären könnten, abzusehen. 

Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme 

Mit freundlichen Grüssen 

Toni Reichmuth-Moreno 


